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Förderbereich 2: Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen 

 

Der Förderbereich gliedert sich in folgende Maßnahmengruppen: 

 

A. Einzelbetriebliche Förderung 

B. Beratung 

 

A. Einzelbetriebliche Förderung1 

Maßnahmen 

 

1.0 Agrarinvestitionsförderungsprogramm 

(AFP) 

2.0 Diversifizierung 

 

Begriffsbestimmungen 

 

a) Unter der Verarbeitung eines landwirt-

schaftlichen Erzeugnisses ist die Ein-

wirkung auf ein Erzeugnis zu verste-

hen, das im Anhang I des Vertrages 

über die Arbeitsweise der Europäi-

schen Union (AEUV) genannt ist und 

bei dem auch das daraus entstehende 

Erzeugnis ein Anhang I-Erzeugnis ist. 

b) Kooperationen im Rahmen der Agra-

rinvestitionsförderung sind Zusam-

menschlüsse 

- von mindestens zwei landwirt-

schaftlichen Betrieben („kol-

lektive Investitionen“) 

- von Landwirten oder Unter-

nehmen der Verarbeitung und 

Vermarktung, die mit weiteren 

Landwirten und Einrichtungen 

                                                      
1 Soweit auf alternative Bedingungen nach den Verordnungen (EU) Nr. 1305/2013 bzw. (EU) 2021/2115 verwiesen wird, stellen die Länder sicher, 

dass in Abhängigkeit von der genutzten EU-Finanzierung die jeweils relevanten Bedingungen berücksichtigt werden. Dies gilt auch hinsichtlich 
der Beachtung etwaiger Förderobergrenzen. 

2 Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über die Förderung der ländlichen Entwick-
lung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1698/2005 (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 487). 

zusammenarbeiten. Die Orga-

nisationen und Einrichtungen 

der Land- und Ernährungswirt-

schaft müssen überwiegend 

von Mitgliedern aus land- und 

ernährungswirtschaftlichen 

Unternehmen getragen werden 

und auf vertraglicher Grund-

lage zusammenarbeiten. 

c) Operationelle Gruppen (OG) gemäß 

Artikel 56 der Verordnung (EU) Nr. 

1305/20132 oder Artikel 127 Absatz 3 

der Verordnung (EU) 2021/2115 sind 

Teil der Europäischen Innovations-

partnerschaft für Produktivität und 

Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft 

(EIP). Sie werden von Landwirten 

und/oder Unternehmen der Verarbei-

tung und Vermarktung in Verbindung 

mit anderen Interessengruppen, wie 

z. B. Forschern und Beratern, mit dem 

Ziel gegründet, innovative Erzeugnisse, 

Verfahren, Prozesse und Technologien 

zu entwickeln, durchzuführen und zu 

begleiten. 

d) Nichtproduktive Investitionen sind In-

vestitionen, die nicht zu einer erhebli-

chen Steigerung des Wertes des Be-

triebes oder seiner Rentabilität führen. 

Sie dienen zur Verwirklichung von im 
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Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 

1305/2013 oder der Verordnung (EU) 

2021/2115 verfolgten Agrarumwelt- 

und Klimazielen, vor allem gemäß Ar-

tikel 5 Nummer 5 Buchstabe d) der 

Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 oder 

Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben d) bis f) 

der Verordnung (EU) 2021/2115. 

1.0 Agrarinvestitionsförderungs-

programm (AFP) 

1.1 Zuwendungszweck 

Zur Unterstützung einer wettbewerbsfähigen, 

nachhaltigen, besonders umwelt- und klima-

schonenden, besonders tiergerechten, multi-

funktionalen und witterungsbedingten Risi-

ken vorbeugenden Landwirtschaft können in-

vestive Maßnahmen in landwirtschaftlichen 

Unternehmen gefördert werden. 

 

Gefördert werden Maßnahmen zur 

a) Verbesserung der Produktions- und 

Arbeitsbedingungen; 

b) Rationalisierung und Senkung der Pro-

duktionskosten; 

c) Erhöhung der betrieblichen Wert-

schöpfung; 

unter besonderer Berücksichtigung der Ver-

besserung des Verbraucher-, Tier-, Umwelt- 

und Klimaschutzes sowie 

d) Verbesserung der spezifischen Um-

welt- und Klimaschutzleistungen der 

landwirtschaftlichen Unternehmen, 

insbesondere zur Emissionsminde-

rung; 

e) Vorbeugung von Schäden durch Na-

turkatastrophen gleichzusetzende 

widrige Witterungsverhältnisse. 

1.2 Gegenstand der Förderung/För-

derausschluss 

1.2.1 Förderfähig sind Investitionen in lang-

lebige Wirtschaftsgüter, die 

a) die Voraussetzungen des Artikels 73 

Absatz 2 in Verbindung mit Artikel 6 

Absatz 1 der Verordnung (EU) 

2021/2115 oder 

b) die Voraussetzungen des Artikels 17 

Absatz 1 Buchstabe a) der Verordnung 

(EU) Nr. 1305/2013 oder 

c) die Voraussetzungen des Artikels 17 

Absatz 1 Buchstabe d) der Verordnung 

(EU) Nr. 1305/2013 oder 

d) die Voraussetzungen des Artikels 18 

Absatz 1 Buchstabe a) der Verordnung 

(EU) Nr. 1305/2013 erfüllen  

sowie 

e) der Erzeugung, Verarbeitung oder Di-

rektvermarktung von Anhang I-Er-

zeugnissen dienen und 

f) durch Schaffung der baulichen und 

technischen Voraussetzungen einem 

oder mehreren der unter Nummer 1.1 

genannten Zuwendungszwecke die-

nen. 

 

Darüber hinaus sind besondere Anforderun-

gen 

g) in mindestens einem der Bereiche Ver-

braucher-, Umwelt- oder Klimaschutz 

und zusätzlich 

h) im Falle von Stallbauinvestitionen im 

Bereich Tierschutz entsprechend den 

Vorgaben der Anlage 1 zu erfüllen. 
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Maßnahmen zur Vorbeugung von Schäden 

durch Naturkatastrophen gleichzusetzende 

widrige Witterungsverhältnisse sind von den 

besonderen Anforderungen ausgenommen. 

 

Die besonderen Anforderungen 

- des Verbraucherschutzes werden er-

füllt, wenn die Herstellung der Pro-

dukte nach den Anforderungen eines 

anerkannten Lebensmittelqualitäts-

programms nach Artikel 16 der Ver-

ordnung (EU) Nr. 1305/2013 oder im 

Rahmen der Stärkung regionaler Wert-

schöpfungsketten erfolgt, 

- des Umwelt- und Klimaschutzes sind 

in geeigneter Weise, insbesondere 

durch eine Verbesserung der Effizienz 

des Ressourceneinsatzes (z. B. von 

Wasser und/oder Energie) oder durch 

eine Verringerung der Stoffausträge o-

der der Emissionen nachzuweisen. 

Diese Anforderungen sind z. B. durch 

Einhaltung der Vorgaben gemäß An-

lage 3 erfüllt. 

 

Förderfähig sind die nachfolgend aufgeführ-

ten Ausgaben, soweit sie für die zu fördernden 

Vorhaben notwendig sind: 

- Errichtung, Erwerb oder Modernisie-

rung von unbeweglichem Vermögen; 

- Investitionen in Bewässerungsanlagen, 

wenn eine Wassereinsparung von min-

destens 15 % erreicht wird. 

- Bei der Erstanschaffung kann nur was-

sersparende Technik gefördert wer-

den.3 Die zuständige Landesbehörde 

prüft, ob für das Gebiet, in dem die In-

vestition getätigt werden soll, eine 

                                                      
3 Es sind die Vorgaben des Artikels 46 der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 oder des Artikels 74 der Verordnung (EU) 2021/2115 zu beachten. 
4  Die förderfähigen Maschinen und Geräte sind in Anlage 3 Teil A aufgeführt. 

weitere Genehmigung zur Wasserent-

nahme erteilt werden kann. 

- Investitionen in Frostschutzbereg-

nungsanlagen sind ausschließlich für 

Sonderkulturen förderfähig. 

- Kauf von neuen Maschinen und Anla-

gen der Innenwirtschaft, einschließlich 

der für den Produktionsprozess not-

wendigen Computersoftware, bis zum 

marktüblichen Wert des Wirtschafts-

gutes; 

- Kauf von neuen Maschinen und Gerä-

ten der Außenwirtschaft, die zu einer 

deutlichen Minderung von Emissionen 

bei der Aufbringung von Wirtschafts-

düngern oder zu einer deutlichen Min-

derung von Umweltbelastungen bei 

der Anwendung von Pflanzenschutz-

mitteln oder zu einer deutlichen Min-

derung von Umweltbelastungen durch 

gezielte Unkrautbekämpfung mittels 

neuartiger mechanischer Verfahren 

führen.4 Diese Teilmaßnahme ist vom 

01.01.2021 bis zum 31.12.2024 ausge-

setzt. 

- allgemeine Aufwendungen, etwa für 

Architektur- und Ingenieurleistungen, 

Baugenehmigungen sowie für Bera-

tung, Betreuung von baulichen Inves-

titionen, Durchführbarkeitsstudien, 

den Erwerb von Patentrechten und Li-

zenzen.  

 

Die Gebühren für die Betreuung von Investiti-

onsvorhaben sind bei einem förderfähigen 

baulichen Investitionsvolumen von mehr als 

100.000 Euro förderfähig. 
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Erschließungskosten sind nur förderfähig, so-

weit die Erschließung einer Verlegung des Be-

triebes oder wesentlicher Betriebsteile in den 

Außenbereich dient. 

 

1.2.2 Von der Förderung sind ausgeschlos-

sen: 

a) Landankauf, 

b) der Erwerb von Produktionsrechten 

und Gesellschaftsanteilen, Tieren, 

Pflanzrechten oder Pflanzen, es sei 

denn, sie dienen der Anlage von Dau-

erkulturen, sowie Ersatzinvestitionen, 

c) Maschinen und Geräte für die Außen-

wirtschaft, mit Ausnahme der unter 

Nummer 1.2.1 genannten Maschinen 

und Geräte, 

d) laufende Betriebsausgaben, Ablösung 

von Verbindlichkeiten, Erbabfindun-

gen, Kreditbeschaffungskosten und 

Gebühren für eine Beratung in Rechts-

sachen, 

e) Umsatzsteuer und unbare Eigenleis-

tungen, 

f) Investitionen in Wohnungen und Ver-

waltungsgebäude, 

g) Maschinen- und Erntelagerhallen mit 

Ausnahme klimatisierter Lagerräume 

für Obst, Gemüse und sonstige Son-

derkulturen, wenn sie die von den Län-

dern festgelegten besonderen Anfor-

derungen an den Ressourcenschutz er-

füllen, sowie mit Ausnahme von Lager-

räumen für Grobfutter im Zusammen-

hang mit der eigenbetrieblichen Um-

setzung besonders tiergerechter oder 

standortangepasster Produktionsver-

fahren, 

h) Energiegewinnungsanlagen sowie da-

mit zusammenhängende bauliche An-

lagen und technische Einrichtungen, 

die durch das Erneuerbare-Energien-

Gesetz oder das Kraft-Wärme-Kopp-

lungsgesetz begünstigt werden kön-

nen, 

i) Investitionen in die Herstellung von 

Erzeugnissen zur Imitation oder Sub-

stitution von Milch oder Milcherzeug-

nissen, 

j) Investitionen in Stallbauten für die 

Schweinehaltung (Absatzferkel, 

Zuchtläufer, Mastschweine, Jung- und 

Zuchtsauen und Zuchteber), mit Aus-

nahme der unter Anlage 3 Teil B ge-

nannten baulichen und sonstigen An-

lagen, sowie Investitionen in Moderni-

sierungsmaßnahmen nach Nummer 

1.2 in Verbindung mit 1.5.5, die im 

Rahmen der Umstellung der Haltung 

von Jung- oder Zuchtsauen (Deckzent-

rum oder Abferkelbereich) durchge-

führt werden. Der Förderausschluss 

von Investitionen in Stallbauten für die 

Schweinehaltung gilt ab dem Tag, an 

dem die Richtlinie des Bundes zur För-

derung des Umbaus der Tierhaltung in 

Kraft tritt, und ist bis zum 31.12.2027 

befristet. 

1.3 Zuwendungsempfänger 

Gefördert werden Kleinst-, kleine oder mitt-

lere Unternehmen im Sinne des Anhangs I der 
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Verordnung (EU) Nr. 702/20145 oder der Ver-

ordnung (EU) 2022/24726, unbeschadet der 

gewählten Rechtsform, wenn entweder 

- deren Geschäftstätigkeit zu wesentli-

chen Teilen (mehr als 25 % Umsatzer-

löse) darin besteht, durch Bodenbe-

wirtschaftung oder durch mit Boden-

bewirtschaftung verbundene Tierhal-

tung pflanzliche oder tierische Erzeug-

nisse zu gewinnen und 

- die in § 1 Absatz 2 des Gesetzes über 

die Alterssicherung der Landwirte 

(ALG)7 genannte Mindestgröße erreicht 

oder überschritten wird 

oder 

- das Unternehmen einen landwirt-

schaftlichen Betrieb bewirtschaftet 

und unmittelbar kirchliche, gemein-

nützige oder mildtätige Zwecke ver-

folgt. 

 

Als Tierhaltung im Sinne des 1. Tirets gelten 

auch die Imkerei sowie die Wanderschäferei. 

 

Nicht gefördert werden Unternehmen, 

- bei denen die Kapitalbeteiligung der 

öffentlichen Hand mehr als 25 % des 

Eigenkapitals des Unternehmens be-

trägt. 

1.4 Zuwendungsvoraussetzungen 

1.4.1  Allgemeine Anforderungen 

Der Zuwendungsempfänger hat: 

a) berufliche Fähigkeiten für eine ord-

nungsgemäße Führung des Betriebes 

                                                      
5  Verordnung (EU) Nr. 702/2014 der Kommission vom 25. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Arten von Beihilfen im Agrar- 

und Forstsektor und in ländlichen Gebieten mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrages über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (Abl. L 193 vom 1.7.2014, S. 1). 

6  Verordnung (EU) 2022/2472 der Kommission vom 14. Dezember 2022 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen im 
Agrar- und Forstsektor und in ländlichen Gebieten mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeits-
weise der Europäischen Union (ABL EU L 327 vom 21.12.2022 S. 1). 

7  Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte vom 29. Juli 1994 (BGBl. I S. 1890, 1891), das zuletzt durch Artikel 20c des Gesetzes vom 22. 
November 2021 (BGBl. I S. 4906) geändert worden ist. 

nachzuweisen. Bei juristischen Perso-

nen und Personengesellschaften muss 

mindestens ein Mitglied der Unterneh-

mensleitung diese Voraussetzung er-

füllen, 

b) grundsätzlich eine Vorwegbuchfüh-

rung für mindestens zwei Jahre vorzu-

legen. Aus der Vorwegbuchführung 

soll sich der Erfolg der bisherigen Be-

wirtschaftung des Unternehmens 

nachweisen lassen. 

c) wenn die Länder es vorgeben, eine 

Buchführung für mindestens fünf 

Jahre vom Zeitpunkt der Bewilligung 

an fortzuführen, die dem BMEL-Jah-

resabschluss entspricht, und 

d) einen Nachweis in Form eines Investi-

tionskonzeptes über die Wirtschaft-

lichkeit des Unternehmens und der Fi-

nanzierbarkeit der durchzuführenden 

Maßnahmen zu erbringen. Das Investi-

tionskonzept soll eine Abschätzung 

über die Entwicklung der Wirtschaft-

lichkeit des Unternehmens auf Grund 

der durchzuführenden Maßnahmen 

zulassen. Im Falle von Investitionen 

mit einem förderfähigen Investitions-

volumen von nicht mehr als 150.000 

Euro kann ein vereinfachtes Investiti-

onskonzept verwendet werden. Ab-

weichend ist bei spezifischen Investiti-

onen zum Umwelt- und Klimaschutz 

mindestens die Finanzierbarkeit der 

geplanten Maßnahme nachzuweisen. 
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e) im Falle von Kooperationen den Ko-

operationsvertrag und bei Kooperatio-

nen gemäß Artikel 35 der Verordnung 

(EU) Nr. 1305/2013 oder Artikel 77 der 

Verordnung (EU) 2021/2115 bzw. OG 

zusätzlich den Geschäfts- bzw. Akti-

onsplan sowie sonstige Unterlagen, die 

die Konzeption und die Ziele der Ko-

operation aufzeigen, vorzulegen. 

 

Die Länder stellen im Rahmen der Durchfüh-

rung der Förderung nach diesen Grundsätzen 

sicher, dass die Prosperität des Zuwendungs-

empfängers geprüft wird. 

 

1.4.2 Existenzgründung 

Bei Unternehmen, die während eines Zeitrau-

mes von höchstens zwei Jahren vor Antrag-

stellung gegründet wurden und die auf eine 

erstmalige selbstständige Existenzgründung 

zurückgehen, gelten die Zuwendungsvoraus-

setzungen der Nummer 1.4.1 mit der Maß-

gabe, dass 

a) ein angemessener Eigenkapitalanteil 

am Unternehmen und am zu fördern-

den Vorhaben sowie 

b) die Wirtschaftlichkeit der durchzufüh-

renden Maßnahmen durch eine diffe-

renzierte Planungsrechnung nachzu-

weisen ist. 

 

Diese Bestimmungen gelten nicht für Unter-

nehmen, die infolge einer Betriebsteilung oder 

im Rahmen der Hofnachfolge neu gegründet 

werden. 

 

1.4.3  Junglandwirte 

Junglandwirte (zum Zeitpunkt der Antragstel-

lung höchstens 40 Jahre alt), die nach Num-

mer 1.5.2 Buchstabe g) gefördert werden, 

müssen zusätzlich zur Erfüllung der Nummer 

1.4.1 sowie ggf. 1.4.2 nachweisen, dass die ge-

förderte Investition während eines Zeitraumes 

von fünf Jahren nach der erstmaligen Nieder-

lassung als Allein- oder Mitunternehmer in ei-

nem landwirtschaftlichen Betrieb getätigt 

wird. 

 

1.4.4 Flächenbindung der Tierhaltung 

Mit Abschluss von Investitionen im Bereich 

der Tierhaltung darf der Viehbesatz des land-

wirtschaftlichen Unternehmens grundsätzlich 

2,0 GVE je Hektar selbstbewirtschafteter land-

wirtschaftlicher Nutzfläche nicht überschrei-

ten. Wird diese Viehbesatzdichte überschrit-

ten, ist im Einzelfall darzulegen, dass die Nähr-

stoffbilanz auf der Grundlage der selbstbe-

wirtschafteten Fläche ausgeglichen ist. Bei der 

Berechnung der Viehbesatzdichte können Flä-

chen im Betriebsverbund und vertraglich ver-

einbarte Ausbringungsflächen (Abnahmever-

träge für Wirtschaftsdünger) angerechnet 

werden. 

 

Die Berechnung des Viehbesatzes in GVE er-

folgt nach dem Umrechnungsschlüssel in An-

lage 4. 

1.5 Art und Höhe der Zuwendungen 

1.5.1 Zuwendungsart 

Die Zuwendungen können als 

- Zuschüsse und 

- Bürgschaften 

gewährt werden. 

 

Das Mindestinvestitionsvolumen beträgt 

20.000 Euro. Abweichend hiervon beträgt das 

Mindestinvestitionsvolumen für Investitionen 

nach Nummer 1.2 in Verbindung mit Nummer 

1.5.5 zur Installation eines weichen oder elas-

tisch verformbaren Liegebereichs bei der Käl-

berhaltung 10.000 Euro. 
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Die Förderung wird begrenzt auf ein förderfä-

higes Investitionsvolumen von 5,0 Mio. Euro. 

Diese Obergrenze kann in den Jahren von 

2023 bis 2027 höchstens einmal pro Zuwen-

dungsempfänger ausgeschöpft werden. 

 

Der Gesamtwert der nach Nummer 1.5.2 ge-

währten Beihilfen darf, ausgedrückt als Pro-

zentsatz der förderfähigen Ausgaben, den 

Wert von 65 % nicht übersteigen. Dies gilt 

nicht für nichtproduktive Investitionen nach 

Nummer 1.5.2 Buchstabe g) für diese Teilin-

vestition. 

 

1.5.2 Höhe der Zuwendungen 

a) Für Investitionen nach Nummer 1.2.1 

Buchstabe h), die die baulichen Anfor-

derungen an eine besonders tierge-

rechte Haltung gemäß Anlage 1 Teil B 

erfüllen sowie für Maßnahmen zur 

Vorbeugung von Schäden durch Na-

turkatastrophen gleichzusetzende 

widrige Witterungsverhältnisse kann 

ein Zuschuss bis zu 40 % der förderfä-

higen Ausgaben gewährt werden. 

b) Für spezifische Investitionen zum Um-

welt und Klimaschutz nach Nummer 

1.2.1 in Verbindung mit Anlage 3 Teil A 

und Teil B Nummer 2, Nummer 3.2 und 

Nummer 4 kann ein Zuschuss bis zu 

40 % der förderfähigen Ausgaben ge-

währt werden. 

c) Für spezifische Investitionen zum 

Umwelt- und Klimaschutz für die 

Schweinehaltung nach Nummer 1.2.1 

in Verbindung mit Anlage 3 Teil B 

Nummer 1.2 bis 1.6 kann ein Zuschuss 

von bis zu 50 % der förderfähigen 

                                                      
8 Diese Teilmaßnahme ist befristet bis zum 31.12.2025. Die Förderung von Maßnahmen nach Nummer 1.2.1 Buchstabe h), die die baulichen Anfor-

derungen an eine besonders tiergerechte Haltung von Schweinen gemäß Anlage 1 erfüllen, in Kombination mit Maßnahmen gemäß Anlage 3 Teil 
B Nummer 1.2 bis 1.6, ist mit dem Tag, an dem die Richtlinie des Bundes zur Förderung des Umbaus der Tierhaltung in Kraft tritt, bis zum 
31.12.2027 ausgesetzt. 

Ausgaben gewährt werden. Diese 

Teilmaßnahme gilt ab dem Tag, an 

dem die Richtlinie des Bundes zur 

Förderung des Umbaus der Tierhal-

tung in Kraft tritt, und ist bis zum 

31.12.2027 befristet. 

d) Für Investitionen in Bewässerungsan-

lagen kann ein Zuschuss bis zu 30 % 

der förderfähigen Ausgaben gewährt 

werden. 

e) Für sonstige Investitionen nach Num-

mer 1.2.1 sowie für Erschließungsmaß-

nahmen kann ein Zuschuss bis zu 20 % 

der förderfähigen Ausgaben gewährt 

werden. 

f) Für Kombinationen von Maßnahmen 

nach Nummer 1.2.1 Buchstabe h), die 

die baulichen Anforderungen an eine 

besonders tiergerechte Haltung 

- gemäß Anlage 1 Teil B erfüllen, 

mit Maßnahmen gemäß Anlage 

3 Teil B Nummer 1.2 bis 1.6 

kann ein Zuschuss von bis zu 

50 % der förderfähigen Ge-

samtausgaben gewährt wer-

den. 

- gemäß Anlage 1 Teil A erfüllen, 

mit Maßnahmen gemäß Anlage 

3 Teil B Nummer 1.2 bis 1.6 

kann ein Zuschuss von bis zu 

30 % der förderfähigen Ge-

samtausgaben gewährt wer-

den.8 

g) Für nichtproduktive Investitionen nach 

Nummer 1.2.1 in Verbindung mit An-

lage 3 Teil B Nummer 1.1 und Nummer 

3.1 kann ein Zuschuss von bis zu 100 % 
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der förderfähigen Ausgaben für diese 

Teilinvestition gewährt werden. 

h) Junglandwirteförderung 

 Bei Junglandwirten nach Nummer 

1.4.3 kann zusätzlich ein Zuschuss von 

bis zu 10 % der förderfähigen Ausga-

ben, max. 20.000 Euro, gewährt wer-

den. 

i) Förderung der Betreuung 

 Betreuergebühren werden bis zu einer 

Höhe von 

- 2,5 % des förderfähigen Inves-

titionsvolumens bis zu 500.000 

Euro, 

- 1,5 % des 500.000 Euro über-

schreitenden förderfähigen In-

vestitionsvolumens 

 

als förderfähig anerkannt. 

 

Der Sockelbetrag der förderfähigen Betreuer-

gebühren beträgt 6.000 Euro, der Höchstbe-

trag 17.500 Euro. 

Der Fördersatz beträgt max. 60 % der förder-

fähigen Betreuergebühren. 

Eine weitere Förderung der Betreuung mit Zu-

schüssen nach den Nummern 1.5.2 Buchsta-

ben a) – h) ist ausgeschlossen. 

 

1.5.3 Höhe der Zuwendung im Falle von Ko-

operationen 

 

Investitionen nach Nummer 1.2, die im Rah-

men einer Kooperation durchgeführt werden, 

können einen Aufschlag von bis zu 10 %-

Punkten auf die unter Nummer 1.5.2 genann-

ten Zuschusssätze erhalten. 

 

                                                      
9  Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 2006 (BGBl. I S. 2043) in der jeweils geltenden Fas-

sung. 

1.5.4 Höhe der Zuwendung im Falle von In-

vestitionen im Rahmen der Europäischen In-

novationspartnerschaft für Produktivität und 

Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft (EIP) 

 

Investitionen nach Nummer 1.2, die im Rah-

men der EIP durchgeführt werden, können ei-

nen Aufschlag von bis zu 20 %-Punkten auf 

die unter Nummer 1.5.2 genannten Zu-

schusssätze erhalten. Die Gesamthöhe des Zu-

schusses darf 65 % nicht überschreiten. 

 

1.5.5 Höhe der Zuwendungen im Falle von 

Modernisierungsmaßnahmen für eine beson-

ders tiergerechte Haltung 

 

Investitionen nach Nummer 1.2, die im Rah-

men der Umstellung der Haltung von Jung- o-

der Zuchtsauen (Deckzentrum oder Abferkel-

bereich), oder zur Installation eines weichen 

oder elastisch verformbaren Liegebereichs bei 

der Kälberhaltung durchgeführt werden und 

insofern zur Erfüllung mindestens der Anfor-

derungen der TierSchNutztV9 in den hierfür 

möglichen Übergangsfristen dienen oder die 

auf eine Umstellung von Anbindehaltung auf 

Laufstallhaltung bei Milchkühen, Aufzuchtrin-

dern, Mastrindern oder Mutterkühen ausge-

richtet sind, können einen Aufschlag von 10 

%-Punkten auf die unter Nummer 1.5.2 Buch-

stabe e) genannte Zuschusshöhe erhalten. 

Diese Teilmaßnahme ist befristet bis zum 

31.12.2025. 

 

1.5.6 Bürgschaften 

Für Kapitalmarktdarlehen, die zur Sicherstel-

lung der Gesamtfinanzierung der förderfähi-

gen Investitionen erforderlich sind, können 
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gemäß Anlage 2 anteilige modifizierte Ausfall-

bürgschaften von den Ländern übernommen 

werden. 

1.6 Sonstige Bestimmungen 

1.6.1 Zweckbindungsfrist 

Die Förderung von Investitionen erfolgt unter 

dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall, 

dass die geförderten 

- Bauten und baulichen Anlagen inner-

halb eines Zeitraumes von 12 Jahren ab 

Fertigstellung, 

- Maschinen, technischen Einrichtungen 

und Geräte innerhalb eines Zeitraumes 

von 5 Jahren ab Lieferung 

 

veräußert oder nicht mehr dem Zuwendungs-

zweck entsprechend verwendet werden. 

 

1.6.2 Evaluation 

Die Länder stellen im Zuge der Durchführung 

der Förderung sicher, dass die für eine Evalua-

tion der Förderung nach diesem Grundsatz er-

forderlichen Daten erhoben werden können. 

Die Länder können hierzu die Buchführungs-

auflage nach Nummer 1.4.1 nutzen. 

 

Beim BMEL-Jahresabschluss können die Län-

der die Erstellung nachfolgender, zwischen 

Bund und Ländern abgestimmter Abschnitte 

der Buchführung jeweils für fakultativ erklä-

ren: Forderungenspiegel, Verbindlichkeiten-

spiegel, Einzelaufstellung der Verbindlichkei-

ten gegenüber Kreditinstituten, Naturalbe-

richt, ergänzende Angaben zum Unterneh-

men, persönliche Angaben. 

 

Anstelle des BMEL-Jahresabschlusses kann in 

Ausnahmefällen zur Vermeidung von Härten 

von den Bewilligungsbehörden auch die Vor-

lage eines steuerlichen Jahresabschlusses ak-

zeptiert werden. In diesem Falle kann jedoch 

die Vorlage zusätzlicher Unterlagen zur Beur-

teilung der Förderwürdigkeit verlangt werden. 
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1.6.3 Auskunftspflicht 

Der Zuwendungsempfänger verpflichtet sich, 

auf Verlangen Auskunft gegenüber dem Bund 

oder einer vom Bund benannten Stelle im Zu-

sammenhang mit dem bewilligten Zuschuss 

zum Zwecke der Umweltberichterstattung 

und des Monitorings der Fördermaßnahme zu 

geben, im Einzelnen 

- zur Erfüllung von Anforderungen der 

Richtlinie (EU) 2016/228410 im Bereich 

der Luftreinhaltung und 

- zur Erfüllung von Anforderungen der 

Verordnung (EU) 2018/199911 sowie 

des Bundes-Klimaschutzgesetzes12 im 

Bereich der Treibhausgasemissionen 

und des Klimaschutzes. 

 

1.6.4 Kumulierbarkeit 

Vorhaben, die aus Mitteln anderer öffentlicher 

Förderprogramme gefördert werden, dürfen 

nicht gleichzeitig nach diesen Grundsätzen 

gefördert werden. 

Eine Kumulation mit Mitteln der Landwirt-

schaftlichen Rentenbank, InvestEU13 oder der 

Förderbanken der Länder ist möglich.  

Neben einer investiven Förderung ist in dem-

selben Bereich eine Förderung nach der Maß-

nahme „Markt- und standortangepasste sowie 

umweltgerechte Landbewirtschaftung ein-

schließlich Vertragsnaturschutz und Land-

schaftspflege“ (MSUL), Teilmaßnahme F „För-

derung besonders tiergerechter Haltungsver-

fahren“, möglich. 

                                                      
10  Richtlinie (EU) 2016/2284 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2016 über die Reduktion der nationalen Emissionen 

bestimmter Luftschadstoffe, zur Änderung der Richtlinie 2003/35/EG und zur Aufhebung der Richtlinie 2001/81/EG. 
11  Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 über das Governance-System für die Energie-

union und für den Klimaschutz, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 663/2009 und (EG) Nr. 715/2009 des Europäischen Parlaments und des 
Rates, der Richtlinien 94/22/EG, 98/70/EG, 2009/31/EG, 2009/73,/EG, 2010/31/EU, 2012/27/EU und 2013/30/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates, der Richtlinien 2009/119/EG und (EU) 2015/652 des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates. 

12  Bundes-Klimaschutzgesetz vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2513), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3905) 
geändert worden ist. 

13  Verordnung (EU) 2021/523 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 24. März 2021 zur Einrichtung des Programms „InvestEU“ und zur 
Änderung der Verordnung (EU) 2015/1017 (Abl. L 107/30 vom 26.03.2021). 

14  Die entsprechende Kurzbeschreibung für die Laufzeit bis 30.06.2030 wurde unter der Nummer SA.XXXXX bei der Europäischen Kommission re-
gistriert. 

Die Förderobergrenzen dürfen bei einer Ku-

mulation nicht überschritten werden. 

 

1.6.5 Beihilferechtliche Bestimmungen 

Die Maßnahme ist für die Erzeugung, Verar-

beitung und Vermarktung landwirtschaftli-

cher Erzeugnisse nach der Verordnung (EU) 

Nr. 702/2014 oder der Verordnung (EU) 

2022/2472 von der Pflicht zur beihilferechtli-

chen Anmeldung nach Artikel 108 Absatz 3 

des Vertrags über die Arbeitsweise der Euro-

päischen Union (AEUV) freigestellt.14  

 

Für eine Förderung außerhalb der genehmig-

ten Entwicklungspläne der Länder oder des 

GAP-Strategieplans sind folgende beihilfe-

rechtliche Bestimmungen zu beachten: 

a) Für Investitionen in die Primärproduk-

tion sind die Anforderungen des Arti-

kels 14 der Verordnung (EU) Nr. 

702/2014 oder der Verordnung (EU) 

2022/2472 und für die Verarbeitung 

und Vermarktung die Anforderungen 

des Artikels 17 der Verordnung (EU) 

Nr. 702/2014 oder der Verordnung 

(EU) 2022/2472 einzuhalten. 

b) Für nichtproduktive Investitionen gel-

ten die Voraussetzungen gemäß Arti-

kel 14 Absatz 6 Buchstabe e) der Ver-

ordnung (EU) Nr. 702/2014 oder der 

Verordnung (EU) 2022/2472. 
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c) Investitionen in Bewässerungsanlagen 

sind nur unter Beachtung der Vorga-

ben von Artikel 14 Absatz 6 Buchstabe 

f) sowie Absatz 8 der Verordnung (EU) 

Nr. 702/2014 oder der Verordnung 

(EU) 2022/2472 förderfähig. 

d) Investitionen zur Verhütung von Schä-

den durch Naturkatastrophen gleich-

zusetzende widrige Witterungsver-

hältnisse (Frost, Stürme und Hagel, Eis, 

starke oder anhaltende Regenfälle o-

der Dürre), sind nur für Sonderkulturen 

förderfähig. Es gelten die Vorausset-

zungen gemäß Artikel 14 Absatz 6 

Buchstabe h der Verordnung (EU) Nr. 

702/2014 oder gemäß Artikel 14 Ab-

satz 6 Buchstabe i der Verordnung (EU) 

2022/2472. 

e) Zudem sind die Vorgaben von Artikel 

14 Absatz 9 und Absatz 11 der Verord-

nung (EU) Nr. 702/2014 oder Artikel 14 

Absatz 9 und Absatz 10 der Verord-

nung (EU) 2022/2472 einzuhalten. 

f) Ausgedrückt als absolute Zahl dürfen 

Beihilfen, die als Staatliche Beihilfen 

gewährt werden, den Betrag von 

600.000 Euro pro Unternehmen und 

Investitionsvorhaben nicht überstei-

gen. 

                                                      
15  Diese Teilmaßnahme ist befristet bis zum 31.12.2025. 

Anlage 1 - Bauliche Anforderungen an 

eine besonders tiergerechte Haltung 

 

Teil A) Basisförderung15 

 

Mit den zu fördernden Investitionen sind die 

baulichen und technischen Voraussetzungen 

zur Einhaltung der folgenden Anforderungen 

zu erfüllen: 

 

Generelle Anforderung 

 

Ställe müssen so beschaffen sein, dass deren 

tageslichtdurchlässige Flächen mindestens 

- 3 % der Stallgrundfläche bei Schwei-

nen und Geflügel, 

- 5 % bei allen übrigen Tierarten betra-

gen. 

 

Anforderungen an Laufställe für Milchkühe 

und Aufzuchtrinder 

- Förderfähig sind Laufställe. Die spal-

tenfreie Liegefläche muss so bemessen 

sein, dass alle Tiere gleichzeitig liegen 

können. 

- Im Falle von Liegeboxen ist für jedes 

Tier eine Liegebox bereitzustellen. 

- Liegeplätze müssen ausreichend mit 

geeigneter trockener Einstreu oder an-

derem komfortschaffenden Material 

(Komfortmatten geprüfter und aner-

kannter Qualität) versehen werden. Bei 

Hochboxen können Komfortmatten 

eingesetzt werden. 

- Für jedes Tier ist ein Grundfutterfress-

platz bereitzustellen, dessen Breite 

dazu ausreicht, dass alle Tiere gleich-

zeitig fressen können. Wenn durch ge-
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eignete technische oder manuelle Ver-

fahren die Tiere ständig Zugang zum 

Futter haben, ist ein Tier-Fressplatz-

Verhältnis von maximal 1,5 : 1 zulässig. 

- Die nutzbare Stallfläche muss mind. 

5,5 m2 je Großvieheinheit betragen. 

- Bei Stallneubauten müssen die Lauf-

/Fressgänge bei Milchkühen mindes-

tens 3,5 m und Laufgänge 2,5 m breit 

sein, so dass sich die Tiere stressfrei 

begegnen können. 

 

Anforderungen an die Kälberhaltung 

- Der Stall muss so beschaffen sein, dass 

die Kälber ab der 5. Lebenswoche in 

Gruppen gehalten werden. 

- Die Liegefläche muss so bemessen 

sein, dass alle Tiere einer Gruppe 

gleichzeitig liegen können. 

- Die Liegefläche muss ausreichend mit 

geeigneter Einstreu versehen werden 

(ausgenommen sind hier Maßnahmen 

nach Nummer 1.5.5). 

 

Anforderungen an Haltungsformen in der 

Rindermast (außer Mutterkuhhaltung) 

- Die Liegefläche muss so bemessen 

sein, dass alle Tiere gleichzeitig liegen 

können. 

- Die Liegefläche muss ausreichend mit 

geeigneter trockener Einstreu oder an-

derem Komfort schaffenden Material 

(Komfortmatten geprüfter und aner-

kannter Qualität) versehen werden. 

- Perforierte Böden (mit einer Spalten-

breite von max. 3,5 cm) dürfen höchs-

tens 50 % der nutzbaren Stallfläche 

ausmachen, es sei denn, die Liegeflä-

che ist mit einer perforierten Gummi-

matte ausgelegt, die mindestens 50 % 

der Stallfläche ausmacht. 

- Für jedes Tier ist ein Grundfutterfress-

platz bereitzustellen, dessen Breite 

ausreicht, dass alle Tiere gleichzeitig 

fressen können. Bei Vorratsfütterung 

ist ein Tier-Fressplatz-Verhältnis von 

1,5 : 1 zulässig. 

 

Anforderungen an die Haltung von Mutter-

kühen 

- Die Liegefläche muss so bemessen 

sein, dass alle Tiere gleichzeitig liegen 

können. 

- Die Liegefläche muss ausreichend mit 

geeigneter Einstreu versehen werden. 

- Die nutzbare Stallfläche muss mind. 

5,5 m2 je Großvieheinheit betragen. 

 

Anforderungen an die Haltung von Absatz-

ferkeln, Zuchtläufern und Mastschweinen 

- Der Liegebereich muss 

 ausreichend mit geeigneter tro-

ckener Einstreu versehen werden 

oder 

 mit Tiefstreu versehen werden o-

der 

 mit einer Komfortliegefläche aus-

gestattet sein. 

- Im Stall muss für alle Tiere jederzeit 

zugänglich organisches und faserrei-

ches Beschäftigungsmaterial angebo-

ten werden. Zudem müssen in einer 

ausreichenden Anzahl Raufutterraufen 

vorhanden sein, mittels derer die 

Dauer der Futteraufnahme bei den Tie-

ren ausgedehnt und eine Beschäfti-

gung induziert werden kann. Das orga-

nische Beschäftigungsmaterial soll be-

wühlbar, kaubar und essbar sein und 

einen ernährungsphysiologischen Nut-

zen haben. Besonders geeignet hierfür 

sind Heu, Stroh, Silage und Pellets. 
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Anforderungen an die Haltung von Jung- und 

Zuchtsauen und Zuchtebern 

- Im Falle der Trogfütterung ist je Sau 

bzw. Jungsau ein Fressplatz bereitzu-

stellen, dessen Breite es zulässt, dass 

alle Tiere gleichzeitig fressen können. 

- Der Liegebereich muss für Eber, Zucht- 

und Jungsauen in Gruppenhaltung 

 planbefestigt sein und ausrei-

chend mit geeigneter trockener 

Einstreu versehen werden oder 

 mit Tiefstreu versehen werden o-

der 

 mit einer Komfortliegefläche aus-

gestattet sein. 

- Für Zucht- und Jungsauen im Abfer-

kelbereich muss mindestens ein Teil 

des Liegebereiches als Komfortliege-

fläche (z. B. Gummimatte im Schulter-

bereich) ausgestattet sein.  

- Im Stall muss für alle Tiere jederzeit 

zugänglich organisches und faserrei-

ches Beschäftigungsmaterial angebo-

ten werden. Zudem müssen in einer 

ausreichenden Anzahl Raufutterraufen 

vorhanden sein, mittels derer die 

Dauer der Futteraufnahme bei den Tie-

ren ausgedehnt und eine Beschäfti-

gung induziert werden kann. Das orga-

nische Beschäftigungsmaterial soll be-

wühlbar, kaubar und essbar sein und 

einen ernährungsphysiologischen Nut-

zen haben. Besonders geeignet hierfür 

sind Heu, Stroh, Silage und Pellets. 

- Für Zucht- und Jungsauen muss bei 

Einzelhaltung im Abferkelbereich min-

destens ein Beschäftigungselement 

zur Verfügung gestellt werden. Geeig-

net hierfür sind eine besondere Fütte-

rungstechnik, die die Dauer der Fut-

teraufnahme beim Tier ausdehnt und 

eine Beschäftigung induziert, Raufut-

ter oder vergleichbare organische Ele-

mente. 

- Für Zucht- und Jungsauen muss bei 

Einzelhaltung ab Einstallen in den Ab-

ferkelbereich bis zum Abferkeln Nest-

baumaterial zur Verfügung gestellt 

werden. Geeignet hierfür sind langfa-

serige, organische Materialien, die am 

Boden verändert und mit dem Maul er-

fasst und getragen werden können. § 

30 Absatz 7 Satz 2, 2. Halbsatz der Tier-

SchNutztV findet keine Anwendung. 

- Im Falle von Stallneubauten ist das 

Güllesystem derart auszugestalten, 

dass es durch langfaserige, organische 

Materialien insgesamt nicht beein-

trächtigt werden kann. 

 

Anforderungen an die Haltung von Ziegen 

- Für jedes Tier ist ein Fressplatz bereit-

zustellen, dessen Breite dazu ausreicht, 

dass alle Tiere gleichzeitig fressen kön-

nen. 

- Der Stallraum muss mit einem planbe-

festigten Boden sowie einer Ablamm- 

bzw. Absonderungsbucht ausgestattet 

sein. 

- Neben der nutzbaren Stallfläche sind 

zusätzlich pro Ziege mind. 0,5 m2 nutz-

bare Liegeflächen zu schaffen, die ge-

genüber der übrigen Stallfläche erhöht 

sind. 

- Liegeplätze müssen ausreichend mit 

geeigneter trockener Einstreu verse-

hen werden. 

- Es müssen Aufzuchtbuchten für Zick-

lein vorhanden sein, die so bemessen 
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sind, dass alle Zicklein gleichzeitig lie-

gen können. 

- In Stall und Auslauf müssen ausrei-

chend Bürsten und Reibungsflächen 

zur Verfügung stehen. 

 

Anforderungen an die Haltung von Schafen 

- Der Stallraum muss mit einem planbe-

festigten Boden sowie einer Ablamm- 

bzw. Absonderungsbucht ausgestattet 

sein. 

- Liegeplätze müssen ausreichend mit 

geeigneter trockener Einstreu verse-

hen werden. 

- Ein Klauenbad einschließlich Zutrie-

beinrichtung muss vorhanden sein.  

 

Anforderungen an die Freilandhaltung von 

Legehennen 

- Im Außenbereich müssen für alle Tiere 

ausreichende Schutzeinrichtungen na-

türlicher oder baulicher Art (z. B. Un-

terstände, Bäume, Sträucher) zur Ver-

fügung stehen, die ausreichend breit 

und so verteilt und zusammenhängend 

angelegt sind, dass sie von den Hüh-

nern von jeder Stelle des Außenberei-

ches schnell erreicht werden können. 

 

Anforderungen an die Bodenhaltung von 

Jung- und Legehennen 

- Der Stall muss mit einem befestigten 

Kaltscharrraum verbunden sein, der 

den Tieren ab der 10. Lebenswoche zur 

Verfügung steht. 

- Im Stall müssen den Tieren ab der 3. 

Lebenswoche erhöhte Sitzstangen an-

geboten werden. Die Sitzstangenlänge 

                                                      
16  Die Eckwerte sind online verfügbar auf der Internetseite des Verbandes Deutscher Putenerzeuger e.V. und abgefasst auf Basis einer Überarbeitung 

der bundeseinheitlichen Eckwerte zur Haltung von Mastputen vom 17.09.1999. 

muss für Junghennen ab der 10. Le-

benswoche mindestens 12 cm je Tier 

aufweisen. Die Sitzstangen müssen für 

Jung- und Legehennen so installiert 

sein, dass auf ihnen ein ungestörtes, 

gleichzeitiges Ruhen aller Tiere mög-

lich ist. In der Volierenhaltung muss 

für Junghennen der Zugang zu den ein-

zelnen Ebenen regulierbar sein. 

- Neben Vorrichtungen zur Regulierung 

des Lichteinfalls für tageslichtdurch-

lässige Flächen muss bei künstlicher 

Beleuchtung eine an die unterschiedli-

chen Funktionsbereiche der Haltungs-

einrichtung angepasste Abstufung der 

Lichtintensität möglich sein. Die Be-

leuchtung muss für die Tiere flackerfrei 

sein. 

- Der Einstreubereich (inklusive Kalt-

scharrraum) ist so zu strukturieren und 

auszustatten, dass den Tieren zusätz-

lich zur Einstreu verschiedenartig ma-

nipulierbares und auswechselbares Be-

schäftigungsmaterial (z. B. Heuraufen, 

Pickblöcke, Stroh- oder Luzerneballen) 

zur Verfügung steht. 

 

Anforderungen an die Haltung von Mastpu-

ten 

- Der Stall muss mindestens gemäß den 

bundeseinheitlichen Eckwerten für 

eine freiwillige Vereinbarung zur Hal-

tung von Mastputen vom März 201316 

ausgestattet sein. 

- Der Stall muss mit einem befestigten 

Kaltscharrraum bzw. Wintergarten 

verbunden sein. Stall und Kaltscharr-

raum bzw. Wintergarten sind mit Vor-

richtungen für Rückzugsmöglichkeiten 
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und Beschäftigung (erhöhte Ebenen, 

Sichtbarrieren, Strohraufen) auszustat-

ten. 

 

Für Mobilställe ist kein Kaltscharrraum 

erforderlich, die Bodenfläche muss 

aber je nach Zustand (Trockenheit) 

ausreichend mit geeigneter Einstreu 

versehen werden. 

 

Anforderungen an die Haltung von Masthüh-

nern 

- Die nutzbare Bodenfläche muss plan-

befestigt und ausreichend mit geeig-

neter trockener Einstreu versehen 

werden. 

 

Für Mobilställe muss die Bodenfläche 

nicht planbefestigt sein, aber je nach 

Zustand (Trockenheit) ausreichend mit 

geeigneter trockener Einstreu verse-

hen werden. 

 

Anforderungen an die Haltung von Enten  

oder Gänsen 

- Der Stall muss so beschaffen sein, dass 

den Tieren ein Auslauf und jederzeit 

zugängliche, ausreichend bemessene 

Bademöglichkeiten zur Verfügung ste-

hen. 

- Die Bademöglichkeiten müssen so ge-

staltet sein, dass die Enten oder Gänse 

den ganzen Kopf ins Wasser stecken 

können. Es müssen Einrichtungen vor-

handen sein, die die Bereitstellung von 

klarem Wasser für das Baden gewähr-

leisten. 

 

Anforderung an die Haltung von Pferden 

- Förderfähig sind Anlagen/Systeme zur 

Haltung in Gruppen mit Auslauf. 

- Für jedes Pferd ist ein Fressplatz be-

reitzustellen, dessen Breite dazu aus-

reicht, dass alle Tiere gleichzeitig fres-

sen können. 

- Der Stallraum muss mit einem planbe-

festigten Boden ausgestattet sein, der 

ausreichend mit geeigneter trockener 

Einstreu versehen wird. 

- Ein besonderes Abteil für kranke, ver-

letzte, unverträgliche oder neu einge-

stallte Tiere muss bei Bedarf eingerich-

tet werden können, Dieses muss min-

destens Sicht-, Hör- und Geruchkon-

takt zu einem anderen Pferd gewähr-

leisten. 

- Die Anlage muss so beschaffen sein, 

dass den Tieren jederzeit ein geeigne-

ter Auslauf zur Verfügung steht. 

- Im Sommer wird den Pferden zusätz-

lich regelmäßiger Weidegang angebo-

ten. 

 

Teil B) Premiumförderung 

 

Mit den zu fördernden Investitionen sind zu-

sätzlich zu den Anforderungen des Teils A) die 

baulichen und technischen Voraussetzungen 

zur Einhaltung der folgenden Anforderungen 

zu erfüllen: 

 

Anforderungen an Laufställe für Milchkühe 

und Aufzuchtrinder 

- Förderfähig sind Laufställe, die über ei-

nen Auslauf für mindestens ein Drittel 

der Milchkühe (4,5 m2/GV) verfügen. 

Auf einen Auslauf kann verzichtet wer-

den: 

 bei regelmäßigem Sommerweide-

gang und 

 bei einer Stallmodernisierung, 

wenn ein Auslauf aufgrund der 
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Stalllage nicht möglich ist und 

mindestens 7 m2/GV Stallfläche 

zur Verfügung gestellt werden. 

- Für jedes Tier ist ein Grundfutterfress-

platz bereitzustellen, dessen Breite 

dazu ausreicht, dass alle Tiere gleich-

zeitig fressen können. Wenn die Tiere 

ständig Zugang zum Futter haben, ist 

ein Tier-Fressplatz-Verhältnis von ma-

ximal 1,2 : 1 zulässig. Werden Melkver-

fahren angewendet, bei denen die 

Kühe über den Tag verteilt gemolken 

werden (z. B. automatische Melksys-

teme), ist ein Tier-Fressplatz-Verhält-

nis von maximal 1,5 : 1 zulässig. 

 

Anforderungen an die Kälberhaltung 

 

- Die Anlage muss so beschaffen sein, 

dass den Tieren entweder während der 

Weideperiode täglich ein Auslauf mit 

freiem Zugang zu einer Tränkevorrich-

tung geboten werden kann oder die 

Tiere im Offenstall (einschließlich Käl-

berhütten) gehalten werden. 

 

Anforderungen an Haltungsformen in der 

Rindermast (außer Mutterkuhhaltung) 

- Die verfügbare Fläche muss  

 bis 350 kg Lebendgewicht mind. 

3,5 m2 pro Tier und 

 über 350 kg Lebendgewicht mind. 

4,5 m2 pro Tier betragen. 

- Für jedes Tier ist ein Grundfutterfress-

platz bereitzustellen, dessen Breite 

ausreicht, dass alle Tiere gleichzeitig 

fressen können. Bei Vorratsfütterung 

ist ein Tier-Fressplatz-Verhältnis von 

1,2 : 1 zulässig. Sofern den Tieren ein 

permanenter Zugang zum Futter er-

möglicht wird, ist ein Tier-Fressplatz-

Verhältnis von 1,5 : 1 zulässig. 

 

Anforderungen an die Haltung von Mutter-

kühen 

- Der Stall muss über einen Auslauf für 

mindestens ein Drittel der Mutterkühe 

(4,5 m2/GV) verfügen. Auf einen Aus-

lauf kann verzichtet werden: 

 bei regelmäßigem Sommerweide-

gang und 

 bei einer Stallmodernisierung, 

wenn ein Auslauf aufgrund der 

Stalllage nicht möglich ist und 

mindestens 7 m2/GV Stallfläche 

zur Verfügung gestellt werden. 

 

Anforderungen an die Haltung von Absatz-

ferkeln, Zuchtläufern und Mastschweinen 

- Für Absatzferkel, Zuchtläufer und 

Mastschweine muss eine uneinge-

schränkt nutzbare Bodenfläche zur 

Verfügung stehen, die mindestens 

20 % größer ist, als nach der Tier-

SchNutztV vorgeschrieben. 

- Zusätzlich zu den nach der Tier-

SchNutztV vorgeschriebenen Tränken 
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ist im Stall allen Tieren mittels geeig-

neter Schalen- oder Beckentränken 

permanent das Saufen aus einer offe-

nen Fläche zu ermöglichen. Zulässig ist 

ein Tier-Tränke-Verhältnis von einer 

offenen Tränke für jeweils bis zu 12 

Tiere. 

 

Anforderungen an die Haltung von Jung- und 

Zuchtsauen und Zuchtebern 

- Die Haltungseinrichtung für Eber muss 

eine Fläche aufweisen, die mindestens 

20 % größer ist, als nach der Tier-

SchNutztV vorgeschrieben. 

- Für Jungsauen und Sauen muss im 

Zeitraum nach dem Decken bis eine 

Woche vor dem voraussichtlichen Ab-

ferkeltermin eine uneingeschränkt 

nutzbare Bodenfläche zur Verfügung 

stehen, die mindestens 20 % größer ist, 

als nach der TierSchNutztV vorge-

schrieben. 

- Zusätzlich zu den nach der Tier-

SchNutztV vorgeschriebenen Tränken 

ist im Stall allen Tieren mittels geeig-

neter Schalen- oder Beckentränken 

permanent das Saufen aus einer offe-

nen Fläche zu ermöglichen. Zulässig ist 

ein Tier-Tränke-Verhältnis von einer 

offenen Tränke für jeweils bis zu 12 

Tiere. 

 

Anforderungen an die Haltung von Ziegen 

- Die nutzbare Stallfläche muss mind. 

1,5 m2/Ziege und 0,35 m2/Zicklein be-

tragen. 

- Die Anlage muss so beschaffen sein, 

dass den Tieren ganzjährig ein Auslauf 

zur Verfügung steht. Im Stall- oder 

Auslaufbereich sind geeignete Kletter-

möglichkeiten zu schaffen. 

 

Anforderungen an die Haltung von Schafen 

- Die nutzbare Stallfläche muss mind. 

1,5 m2/Schaf und 0,35 m2/Lamm be-

tragen. 

- Die Anlage muss so beschaffen sein, 

dass den Tieren ein Auslauf zur Verfü-

gung steht, der so bemessen und ge-

staltet ist, dass er für die Sammlung 

und den Aufenthalt der Herde aus-

reicht. 

 

Anforderungen an die Freilandhaltung von 

Legehennen 

- Soweit die Einrichtung eines Kaltsch-

arrraums aus baulichen oder rechtli-

chen Gründen nicht möglich ist, muss 

der Stall über einen Dachüberstand 

von mindestens 2 m Breite/Tiefe über 

die gesamte mit Ausschlupflöchern 

versehene Stallseite verfügen. Die ge-

samte Fläche unter dem Dachüber-

stand muss befestigt sein. Für Mobil-

ställe sind kein Dachüberstand und 

keine Befestigung erforderlich. 

 

Anforderungen an die Bodenhaltung von 

Jung- und Legehennen 

- Der Kaltscharrraum muss mindestens 

einem Drittel der nutzbaren Stall-

grundfläche entsprechen und mit ge-

eigneter manipulierbarer Einstreu so-

wie ausreichend bemessenen und 

gleichmäßig verteilten Staub- oder 

Sandbädern ausgestattet sein. 

- Die Grundfläche des Kaltscharrraums 

darf nicht in die Berechnung der maxi-

malen Besatzdichte einbezogen wer-

den. 
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- Zur Optimierung des Stallklimas müs-

sen bei Volierenhaltung Kanäle zur 

Kotbandbelüftung vorhanden sein. 

 

Anforderungen an die Haltung von Mastpu-

ten 

- Der Stall muss so bemessen sein, dass 

die Besatzdichte während der End-

mastphase bei Putenhennen max. 35 

kg und bei Putenhähnen max. 40 kg 

Lebendgewicht pro m2 nutzbarer Stall-

fläche nicht überschreitet. 

- Der Kaltscharrraum bzw. Wintergarten 

muss mindestens 800 cm2/Putenhahn 

und 500 cm2/Puten-henne umfassen 

und mit geeigneten, ausreichend be-

messenen und gleichmäßig verteilten 

Staubbädern ausgestattet sein. 

 

Anforderungen an die Haltung von Masthüh-

nern 

- Der Stall muss so bemessen sein, dass 

die Besatzdichte während der End-

mastphase max. 25 kg Lebendgewicht 

pro m2 nutzbarer Stallfläche nicht 

überschreitet. 

 

Anforderungen an die Haltung von Enten o-

der Gänsen 

- Der Stall muss so bemessen sein, dass 

die Besatzdichte während der End-

mastphase bei Mastenten max. 25 kg 

und bei Mastgänsen max. 30 kg Le-

bendgewicht pro m2 nutzbarer Stallflä-

che nicht überschreitet. 

- Der Außenbereich muss so bemessen 

sein, dass ein Weideauslauf von mind. 

2 m2/Mastente bzw. 4 m2/ Mastgans 

zur Verfügung steht. 

 

Anforderung an die Haltung von Pferden 

- Die nutzbare Liegefläche muss min-

destens 9 m2/Pferd und mindestens 7 

m2/Pony betragen. 
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Anlage 2- Übernahme von Bürgschaf-

ten 

 

1. Für Kapitalmarktdarlehen, die zur Si-

cherstellung der Gesamtfinanzierung 

der förderfähigen Investition erforder-

lich sind, können anteilige modifizierte 

Ausfallbürgschaften von den Ländern 

übernommen werden, soweit das Dar-

lehen nicht durch bankübliche Sicher-

heiten gedeckt und mit der Zahlung 

der vertraglich vereinbarten Zins- und 

Tilgungsleistungen gerechnet werden 

kann. 

 Der Bund übernimmt hierfür befristet 

bis zum 31. Dezember 2025 mit geson-

derter Erklärung eine Garantie von 

60 %. 

 

2. Bürgschaften können nur für Darlehen 

übernommen werden, die bei Antrag-

stellung auf Bürgschaftsübernahme 

noch nicht gewährt oder verbindlich 

zugesagt worden sind. Eine Darlehens-

zusage unter dem ausdrücklichen Vor-

behalt der Bürgschaftsgewährung ist 

unschädlich. 

 

3. Die Bürgschaften decken höchstens 

70 % des Ausfalls an der Hauptforde-

rung, den marktüblichen Zinsen sowie 

den Kosten der Kündigung und 

Rechtsverfolgung, für die Kosten je-

doch nur bis zu 2 % des Bürgschafts-

höchstbetrages für die Hauptforde-

rung. 

 Ab Eintritt des Verzuges des Kredit-

nehmers ist der Zinssatz in die Bürg-

schaft einbezogen, der gegenüber dem 

                                                      
17  Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738) in der jeweils geltenden 

Fassung. 

Kreditnehmer als Schadensersatzan-

spruch geltend gemacht werden kann. 

Die Höhe des Schadensersatzanspru-

ches ist auf den Basiszinssatz nach § 

247 des Bürgerlichen Gesetzbuches 

(BGB)17 zuzüglich 5 % p. a. begrenzt, 

es sei denn, im Schadensfall wird ein 

höherer Ersatzanspruch nachgewie-

sen. In keinem Fall darf jedoch der ver-

traglich vereinbarte und von dem bür-

genden Land gebilligte Regelzinssatz 

überschritten werden. 

 Sonstige Verzugsschäden, Zinseszin-

sen, Stundungszinsen, Provisionszin-

sen, Strafzinsen, Überziehungszinsen, 

Bearbeitungsgebühren und Prüfungs-

kosten sind von der Bürgschaft nicht 

erfasst und dürfen auch nicht mittelbar 

gegenüber dem bürgenden Land in die 

Ausfallberechnung einbezogen wer-

den. 

 Der Selbstbehalt der Hausbanken be-

trägt mindestens 30 %; er darf nicht 

gesondert oder vorrangig besichert o-

der auf Dritte übertragen werden. 

 

4.  Der Darlehensnehmer hat eine markt-

übliche Provision (einschließlich Risi-

koentgelt) für die Gewährung der 

Bürgschaft zu entrichten und so weit 

wie möglich Sicherheiten – vorrangig 

Grundpfandrechte – zur Verfügung zu 

stellen. Dies gilt auch, wenn er nach-

träglich dafür geeignetes Vermögen 

erlangt. Zu den Sicherheiten, die vor 

Feststellen des Ausfalls zu verwerten 

sind, gehören auch etwaige für das 

Darlehen gegebene Bürgschaften Drit-

ter. Bei haftungsbeschränkenden 
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Rechtsformen ist Voraussetzung für 

die Vergabe einer Ausfallbürgschaft, 

dass alle Gesellschafter, die einen we-

sentlichen Einfluss auf den Darlehens-

nehmer ausüben können, für das Dar-

lehen mithaften, zumindest aber eine 

selbstschuldnerische Bürgschaft in 

Darlehenshöhe abgeben. 

 

5. Die Verbürgung von Haushaltsmitteln 

des Bundes und der Länder sowie die 

Übernahme von Bürgschaften in Sa-

nierungsfällen sind ausgeschlossen. 

                                                      
 
18  Diese Teilmaßnahme ist vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2024 ausgesetzt. 
19  Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft. Die DLG führt u. a. Prüfungen von landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten durch. 
20  Verification of Environmental Technologies for Agricultural Production. VERA ist eine multinationale Kooperation zwischen Dänemark, den Nie-

derlanden und Deutschland zur Prüfung und Verifizierung von Umwelttechnologien im landwirtschaftlichen Sektor. 

Anlage 3 - Förderung von spezifischen 

Investitionen zum Umwelt- und Kli-

maschutz 

 

Teil A) Maschinen und Geräte der Außen-

wirtschaft18 

 

Förderfähig sind folgende Maschinen und Ge-

räte zur: 

 

1. Aufbringung von flüssigen Wirt-

schaftsdüngern 

1.1 Injektionsgeräte für die Aufbringung 

von Gülle, Gärresten, Jauche und Si-

ckersaft mit und ohne Tankwagen. 

1.2 An Tankwagen angebaute Geräte zur 

Direkteinarbeitung von Gülle, Gärres-

ten, Jauche und Sickersaft, wie Grub-

ber, Scheibeneggen, Scheibenschlitz-

geräte und vergleichbare Techniken, 

mit und ohne Tankwagen. 

1.3 Schleppschuhverteiler mit und ohne 

Tankwagen. 

1.4 Aufbringungsgeräte gemäß Punkt 1.1 

– 1.3 in Verbindung mit Pumpe, Haspel 

und Schlauch (Verschlauchungsver-

fahren). 

 

Die Geräte müssen nachweislich dem neues-

ten Stand der Technik entsprechen. Dies ist 

z. B. der Fall, wenn die Geräte in einem Test-

verfahren nach DLG19 oder VERA20 erfolgreich 

geprüft wurden. 
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2. Anwendung von Pflanzenschutzmit-

teln 

 

2.1 Spritz- und Sprühgeräte für den Obst-

, Garten- und Weinbau, die nicht ange-

lagerte Spritzflüssigkeit auffangen und 

in den Tank zurückfördern und die Ab-

drift um mindestens 90 % gegenüber 

herkömmlichen Sprühgeräten verrin-

gern können, ohne die Wirksamkeit 

der Anwendung zu verringern. 

2.2 Pflanzenschutzgeräte mit Sensorsteu-

erung, die entweder Lücken in der Ziel-

fläche erkennen und die Düsen ent-

sprechend abschalten oder die z. B. in 

Flächenkulturen Unkräuter oder Pilz-

befall erkennen und die Düsen ent-

sprechend einschalten. Die mögliche 

Mitteleinsparung der Geräte muss 

durch eine Prüfung des Julius Kühn-

Instituts nachgewiesen werden. 

2.3 Feldspritzgeräte mit Assistenzsyste-

men zur automatischen Teilbreiten-

schaltung und Gestängeführung und 

automatischer Innenreinigung. 

2.4 Feldspritzgeräte mit Mehrkammersys-

temen zur gezielten teilflächenspezifi-

schen Ausbringung von Pflanzen-

schutzmitteln. 

 

Die unter Punkt 2.1 – 2.4 genannten Geräte 

müssen vom Julius Kühn-Institut geprüft und 

anerkannt worden sein. 

 

Selbstfahrende Maschinen sind sowohl bei der 

Aufbringung von Wirtschaftsdüngern als auch 

bei der Anwendung von Pflanzenschutzmit-

teln nicht förderfähig. 

 

3. Mechanischen Unkrautbekämpfung 

 

Maschinen und Geräte zur mechanischen Un-

krautbekämpfung für Reihenkulturen, die 

über eine elektronische Reihenführung (mit-

tels GPS, Ultraschall oder optischer Sensoren) 

verfügen. 

 

Maschinen und Geräte mit einer mechani-

schen Reihenführung (z. B. durch Taster) sind 

nicht förderfähig. 

 

Teil B) Bauliche und sonstige Anlagen 

 

Förderfähig sind folgende Investitionen zur: 

 

1. Emissionsminderung in Stallbauten 

1.1 Abluftreinigungsanlagen 

1.2 Kot-Harn-Trennung 

1.3 Verkleinerte Güllekanäle 

1.4 Emissionsarme Stallböden 

1.5 Fütterungssysteme für nährstoffredu-

zierte Phasenfütterung 

1.6 Güllekühlung 

 

2. Emissionsminderung in Verbindung 

mit Stallbauten 

2.1 Lagerstätten für flüssige Wirtschafts-

dünger 

Die Investitionen müssen zu einer deutlichen 

Minderung von Emissionen bei der Lagerung 

von flüssigen Wirtschaftsdüngern außerhalb 

des Stallgebäudes beitragen. Für eine deutli-

che Minderung von Emissionen bei der Lage-

rung von flüssigen Wirtschaftsdüngern müs-

sen die Lagerstätten über eine feste Abde-

ckung und zudem über eine Mindestlagerka-

pazität verfügen, die zwei Monate über die be-

triebsindividuellen ordnungsrechtlichen Vor-

gaben hinausgeht. 



SEITE 22 VON 30 

2.2 Festmistlagerstätten 

Die Investitionen müssen zu einer deutlichen 

Minderung von Emissionen bei der Lagerung 

von Festmist außerhalb des Stallgebäudes bei-

tragen. Sie haben über eine Mindestlagerkapa-

zität zu verfügen, die zwei Monate über die be-

triebsindividuellen ordnungsrechtlichen Vor-

gaben hinausgeht. Lagerstätten für Geflügel-

mist müssen, alle anderen Festmistarten kön-

nen, zudem über eine feste Überdachung ver-

fügen. 

 

3. Emissionsminderung unabhängig von 

Stallbauten 

3.1 Nachrüstung von Abdeckungen für in 

Betrieb befindliche Lagerstätten für 

flüssige Wirtschaftsdünger  

3.2 Lagerstätten für flüssige Wirtschafts-

dünger 

Die Investitionen müssen zu einer deutlichen 

Minderung von Emissionen bei der Lagerung 

von flüssigen Wirtschaftsdüngern außerhalb 

des Stallgebäudes beitragen. Für eine deutli-

che Minderung von Emissionen bei der Lage-

rung von flüssigen Wirtschaftsdüngern müs-

sen die Lagerstätten über eine feste Abde-

ckung und zudem über eine Mindestlagerka-

pazität verfügen, die zwei Monate über die be-

triebsindividuellen ordnungsrechtlichen Vor-

gaben hinausgeht. Diese Teilmaßnahme ist 

vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2024 ausge-

setzt. 

 

4. Ressourcenschonende Einrichtungen 

zum Umweltschutz 

4.1 geschlossene, rezirkulierende Bewäs-

serungssysteme für Sonderkulturen 

insbesondere im Freiland 

4.2 Reinigungsplätze für Pflanzenschutz-

geräte mit integriertem System zur 

Vermeidung von Pflanzenschutzmitte-

leinträgen 

4.3 „Biobett“-System zur Vermeidung von 

Pflanzenschutzmitteleinträgen 
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Anlage 4 - Umrechnungsschlüssel 

Bei der Ermittlung des höchstzulässigen Vieh-

besatzes ist folgender Umrechnungsschlüssel 

anzuwenden21: 

 

Bullen, Kühe und sonstige Rinder 

über zwei Jahre, Equiden über 

sechs Monate 1,000 GVE 
 

Rinder von 6 Monaten 

bis 2 Jahren 0,600 GVE 
 

Rinder unter 6 Monaten 0,400 GVE 
 

Mastkälber 0,400 GVE 
 

Schafe und Ziegen 0,150 GVE 
 

Schweine 

Zuchtsauen > 50 kg 0,5 GVE 

sonstige Schweine 0,3 GVE 
 

Geflügel 

Legehennen 0,014 GVE 

sonstiges Geflügel 0,03 GVE 
 

Die im Umrechnungsschlüssel angegebenen 

Umrechnungskoeffizienten können in hinrei-

chend begründeten Fällen erhöht oder verrin-

gert und im GAP-Strategieplan anhand wis-

senschaftlicher Erkenntnisse erläutert wer-

den. 
 

In hinreichend begründeten Fällen können 

ausnahmsweise andere Kategorien von Tieren 

in den Umrechnungsschlüssel aufgenommen 

werden; der Umrechnungskoeffizient für 

                                                      
21  Durchführungsverordnung (EU) 2021/2290 der Kommission vom 21. Dezember 2021 mit Vorschriften für die Methoden zur Berechnung der ge-

meinsamen Output- und Ergebnisindikatoren gemäß Anhang I der Verordnung (EU) 2021/2115 des Europäischen Parlaments und des Rates mit 
Vorschriften für die Unterstützung der von den Mitgliedstaaten im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik zu erstellenden und durch den Euro-
päischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) zu finanzierenden Strategiepläne (GAP-Strategiepläne) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 sowie der Verordnung (EU) 
Nr. 1307/2013 (ABL. EU L 458/486 vom 22.12.2021, S. 486). 

diese Kategorien wird anhand wissenschaftli-

cher Erkenntnisse im GAP-Strategieplan fest-

gelegt und erläutert. 
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2.0 Investitionen zur Diversifizie-

rung 

2.1 Verwendungszweck 

Die gesamtwirtschaftlichen und sektoralen 

Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft 

bedingen deren stetigen Strukturwandel. 

Nicht alle Inhaber landwirtschaftlicher Unter-

nehmen werden auch in Zukunft ein ausrei-

chendes Einkommen aus der landwirtschaftli-

chen Produktion erwirtschaften können. Die 

Schaffung zusätzlicher Einkommensquellen 

aus selbständiger Tätigkeit wird unterstützt 

und damit ein Beitrag zur Erhaltung der Wirt-

schaftskraft des ländlichen Raumes geleistet. 

2.2 Gegenstand der Förderung/ 

Förderausschluss 

2.2.1 Gefördert werden Investitionen zur 

Schaffung zusätzlicher Einkommensquellen 

im ländlichen Raum, die die Bedingungen des 

Art. 19 Abs. 1 Buchstabe b]  ELER- Verord-

nung2221 beziehungsweise bei Finanzierung 

nach Verordnung (EU)  2021/21152322 die Be-

dingungen des  Art. 73 Abs. 2 sowie die Bedin-

gungen der Verordnung (EU) Nr. 

1407/20132423 (De-minimis-Beihilfen) erfül-

len. 

 

Bemessungsgrundlage für die Förderung sind 

die nachfolgend aufgeführten Ausgaben, so-

weit sie für die zu fördernden Vorhaben not-

wendig sind: 

a) Errichtung, Erwerb oder Modernisie-

rung von unbeweglichem Vermögen; 

b) Erstanschaffung von neuen Maschinen 

und Anlagen im Rahmen der Schaffung 

                                                      
22 Verordnung (EU) Nr.1305/2013 des Rates vom 17. Dezember 2013. 
23  Verordnung (EU) 2021/2115 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 2. Dezember 2021 
24  Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABl. L352/1 vom 24.12.2013). 

zusätzlicher Einkommensquellen, ein-

schließlich Computersoftware, bis zum 

marktüblichen Wert des Wirtschafts-

gutes; 

c) allgemeine Aufwendungen, etwa für 

Architektur- und Ingenieurleistungen 

sowie für Beratung, Betreuung von 

baulichen Investitionen, Baugenehmi-

gungen, Durchführbarkeitsstudien, 

den Erwerb von Patentrechten und Li-

zenzen; 

d) Investitionen im Bereich „Urlaub auf 

dem Bauernhof” können nur bis zur 

Gesamtkapazität von 25 Gästebetten 

gefördert werden. 

 

Bei Brennereien sind nur Investitionen im Be-

reich der Direktvermarktung von Abfindungs- 

sowie Verschlusskleinbrennereien (mit einer 

jährlichen Alkohol- produktion bis zu 10 hl) 

förderbar. Brennereigeräte können gefördert 

werden, soweit es sich um die Modernisierung 

bestehender Brennereien handelt. 

 

2.2.2 Von der Förderung sind ausgeschlos-

sen: 

a) Investitionen, die ausschließlich die 

Erzeugnisse gem. Anhang-I des Ver-

trages über die Arbeitsweise der Euro-

päischen Union (AEUV) betreffen, 

b) laufende Betriebsausgaben, Ablösung 

von Verbindlichkeiten, Erbabfindun-

gen, Kreditbeschaffungskosten und 

Gebühren für eine Beratung in Rechts-

sachen, 

c) Umsatzsteuer und unbare Eigenleis-

tungen, 
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d) Anlageinvestitionen für die Produktion 

von erneuerbaren Energien, die nach 

EEG förderfähig sind. 

2.3 Zuwendungsempfänger 

Gefördert werden: 

Unternehmen, unbeschadet der gewählten 

Rechtsform, 

 

2.3.1 deren Geschäftstätigkeit zu wesentli-

chen Teilen (mehr als 25 % Umsatzerlöse) da-

rin besteht, durch Bodenbewirtschaftung oder 

durch mit Bodenbewirtschaftung verbundene 

Tierhaltung pflanzliche oder tierische Erzeug-

nisse zu gewinnen, und 

 

2.3.2 die die in § 1 Abs. 2 des Gesetzes über 

die Alterssicherung der Landwirte (ALG) ge-

nannte Mindestgröße erreichen oder über-

schreiten, 

 

2.3.3 Unternehmen, die einen landwirt-

schaftlichen Betrieb bewirtschaften und un-

mittelbar kirchliche, gemeinnützige oder 

mildtätige Zwecke verfolgen, 

 

2.3.4 Inhaber landwirtschaftlicher Einzelun-

ternehmen, deren Ehegatten, mitarbeitende 

Familienangehörige gem. § 1 Abs. 8 ALG, so-

weit sie in räumlicher Nähe zum landwirt-

schaftlichen Betrieb erstmalig eine selbstän-

dige Existenz gründen oder entwickeln. 

 

2.3.5 Nicht gefördert werden 

a) Unternehmen bei denen die Kapitalbe-

teiligung der öffentlichen Hand mehr 

als 25 % des Eigenkapitals des Unter-

nehmens beträgt, 

b) Unternehmen die sich im Sinne der 

„Leitlinien der Gemeinschaft für staat-

liche Beihilfen zur Rettung und Um-

strukturierung von Unternehmen in 

Schwierigkeiten“ in Schwierigkeiten 

befinden. 

Als Tierhaltung im Sinne von Ziff. 2.3.1 

gelten auch die Imkerei, die Aquakul-

tur, die Binnenfischerei sowie die Wan-

derschäferei. 

2.4 Zuwendungsvoraussetzungen 

Der Zuwendungsempfänger hat in Form eines 

Investitionskonzeptes einen Nachweis über 

die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens und 

der durchzuführenden Maßnahmen zu erbrin-

gen. 

2.5 Art, Umfang und Höhe der Zu-

wendungen 

2.5.1 Zuwendungsart 

Die Zuwendungen werden als Zuschüsse und 

als De-minimis-Beihilfe gewährt. 

 

2.5.2 Mindestinvestitionsvolumen 

Das Mindestinvestitionsvolumen beträgt 

10.000 Euro. 

 

2.5.3 Höhe des Zuschusses 

Es kann ein Zuschuss von bis zu 25 % der Be-

messungsgrundlage gewährt werden. 

2.6 Sonstige Bestimmungen 

2.6.1 De-minimis 

Der Gesamtwert der einem Unternehmen ge-

währten Deminimis-Beihilfen darf 200.000 

Euro bezogen auf einen Zeitraum von drei Jah-

ren nicht übersteigen. 

 

2.6.2 Zweckbindung 

Die Förderung erfolgt unter dem Vorbehalt 

des Widerrufs für den Fall, dass die geförder-

ten 
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a) Grundstücke, Bauten und baulichen 

Anlagen innerhalb eines Zeitraumes 

von 12 Jahren ab Fertigstellung, 

 

b) Maschinen, technischen Einrichtungen 

und Geräte innerhalb eines Zeitraumes 

von 5 Jahren ab Lieferung 

 

veräußert oder nicht mehr dem Zuwendungs-

zweck entsprechend verwendet werden. 

 

2.6.3 Kumulierbarkeit 

Vorhaben, die aus Mitteln anderer öffentlicher 

Förderprogramme gefördert werden, dürfen 

nicht gleichzeitig nach diesen Grundsätzen 

gefördert werden. 

Eine Kumulation mit Mitteln der Landwirt-

schaftlichen Rentenbank, InvestEU2524 oder 

der Förderbanken der Länder ist möglich, so-

fern und soweit hierbei die beihilfe- rechtli-

chen Förderhöchstgrenzen nicht überschrit-

ten werden. 

                                                      
25  Verordnung (EU) 2021/523 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 24. März 2021 zur Einrichtung des Programms „InvestEU“ und zur 

Änderung der Verordnung (EU) 2015/1017 (Abl. L 107/30 vom 26.03.2021) 



 

 

B. Beratung 

 

Maßnahmen 

1.0 Beratung26 

1.1 Zuwendungszweck 

Verbesserung der wirtschaftlichen tier- und 

umweltbezogenen Produktionsbedingungen 

zur Gewährleistung einer leistungsfähigen 

und an zukünftige Anforderungen ausgerich-

teten Landwirtschaft. 

1.2 Gegenstand der Förderung 

1.2.1 Förderfähig ist die Inanspruchnahme 

von Beratungsleistungen durch landwirt-

schaftliche Unternehmen und Erzeugerzu-

sammenschlüsse (Beihilfeempfänger) 

a) zur Verbesserung der Wettbewerbsfä-

higkeit, 

b) zur Verbesserung des Tierwohls, 

c) zur Verbesserung der Ressourcen- und 

Energieeffizienz, des Umwelt- und Na-

turschutzes, 

d) zur Eindämmung des Klimawandels und 

Anpassung an seine Folgen. 

 

 

1.2.2 Nicht förderfähig sind Beratungsleis-

tungen, die aus anderen öffentlichen Förder-

programmen gefördert werden. 

                                                      
26  Die Maßnahme ist, soweit sie Zuwendungen betrifft, die nicht aus ELER-Mitteln oder zusätzlichen nationalen Mitteln nach dem GAP-Strategieplan 

oder der Verordnung (EU) 2021/2115 ausgegeben werden,  nach der Verordnung (EU) 2022/2472 der Kommission vom 14.12.2022 zur Feststel-
lung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in ländlichen Gebieten mit dem Binnenmarkt in Anwen-
dung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABL EU L 327 vom 21.12.2022 S. 1), insbesondere 
Artikel 22 Absatz 3 und 4, freigestellt. Die Kurzbeschreibung dieser Maßnahme ist für die Laufzeit bis 30.06.2030 unter der Nummer SA.XXXXX 
(0000/XX) bei der Europäischen Kommission registriert. 

1.3 Zuwendungsempfänger 

Zuwendungsempfänger sind die Anbieter der 

Beratungsleistungen nach Nummer 1.2.1 un-

beschadet der gewählten Rechtsform. 

 

Der Endbegünstigte der Beihilfe ist der land-

wirtschaftliche Betrieb, der eine vergünstigte 

Beratungsleistung erhält. 

1.4 Art und Höhe der Zuwendun-

gen 

1.4.1 Die Zuwendungen werden als Anteilfi-

nanzierung oder Vollfinanzierung gewährt. 

 

1.4.2 Die Zuwendungen für die Beratungs-

leistungen können bis zu 80 % der Kosten, in 

den Fällen 1.2.1 b), c) und d) bis zu 100 % der 

Kosten betragen. 

 

Zuwendungen, die nicht aus ELER-Mitteln o-

der zusätzlichen nationalen Mitteln über den 

GAP-Strategieplan bzw. die Verordnung (EU) 

2021/2115 ausgegeben werden, sind auf bis 

zu 25.000 Euro je Dreijahreszeitraum für die 

Beratung eines einzigen in der landwirtschaft-

lichen Primärproduktion tätigen Begünstigten 

durch Dienstleister begrenzt.  

 

Bei einer Förderung aus dem ELER über Ent-

wicklungsprogramme der Länder gemäß der 
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Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 ist die Zu-

wendung auf 1.500 Euro je Beratungsleistung 

begrenzt. 

1.5 Zuwendungsvoraussetzungen 

1.5.1 Die Beratungsleistungen sind von öf-

fentlichen oder privaten fach- und sachkundi-

gen Stellen zu erbringen. Diese bedürfen der 

Auswahl bzw. Zulassung durch die Länder. Die 

ausgewählten/zugelassenen Beratungsanbie-

ter und Beratungskräfte müssen mindestens 

die Kriterien nach der Anlage erfüllen. 

 

1.5.2 Der Beratungsanbieter verpflichtet 

sich, betriebliche Daten der beratenen Be-

triebe für eine anonymisierte überbetriebliche 

Auswertung auf Verlangen den zuständigen 

Stellen zur Verfügung zu stellen. 

1.6 Sonstige Bestimmungen 

Über die Beratungsleistungen wird zwischen 

dem landwirtschaftlichen Betrieb und dem 

Anbieter der Beratungsleistungen ein Vertrag 

abgeschlossen. Der Vertrag ist Grundlage zur 

Beantragung der Förderung bei der zuständi-

gen Stelle. 

Anlage - Mindestanforderungen an 

Beratungsanbieter und Beratungs-

kräfte nach 1.5.1 

 

1. Anforderungen an den Beratungs-an-

bieter 

- Technik, Logistik und Kapazitäten zur 

Durchführung der Beratung müssen 

vorhanden sein. 

- Nachweis einer mindestens zweijähri-

gen Ausübung der Beratungstätigkeit; 

es können Ausnahmen zugelassen 

werden, sofern das Beraterpersonal 

über eine ausreichende Qualifikation 

verfügt (siehe Nummer 2). 

- Bei Antragstellung auf Auswahl oder 

Zulassung hat der Beratungsanbieter 

im Antrag darzustellen, inwieweit die 

Auswahl- bzw. Zulassungsvorausset-

zungen erfüllt werden. 

- Die Trennung von Beratung und Kon-

trolle ist sicherzustellen. 

 

2. Anforderungen an die Qualifikation 

der Beratungskräfte 

2.1 Die ausreichende Qualifikation der Be-

ratungskräfte ist anzunehmen, wenn 

sie: 

- mindestens einen einschlägigen Hoch-

schulabschluss (Bachelor, Master oder 

Diplom) nachweisen, in Ausnahmefäl-

len können auch Beratungskräfte mit 

Meister-, Techniker- oder einem ver-

gleichbaren Abschluss anerkannt wer-

den. 

- eine beratungsmethodische Qualifika-

tion nachweisen. 
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- mindestens zwei Jahre berufliche Er-

fahrung als Beratungskraft nachwei-

sen; im begründeten Einzelfall kann 

die Anerkennungsstelle hiervon Aus-

nahmen zulassen. 

 

Für Beratung in Spezialbereichen können in 

Einzelfällen Beratungskräfte mit einschlägi-

gen Qualifikationen zugelassen werden. 

 

2.2 Beraterinnen und Berater haben den 

Nachweis zu erbringen, dass sie regel-

mäßig an Fortbildungsveranstaltungen 

teilnehmen. Bei geförderten Bera-

tungsmaßnahmen wird die Teilnahme 

an den länderspezifisch angebotenen 

Fortbildungen verpflichtend gefordert. 

 

2.3 Die Beratungskräfte müssen die per-

sönliche Zuverlässigkeit und persönli-

che Eignung nachweisen oder erklä-

ren. 

 

3. Verpflichtungen für Beratungsanbie-

ter und Beratungskräfte 

- Beratungsanbieter und Beratungs-

kräfte verpflichten sich, dass die Bera-

tung gewissenhaft sowie unabhängig 

und frei von Interessen Dritter erfolgt, 

insbesondere, dass im Zusammenhang 

mit der einzelbetrieblichen Beratung 

keine direkte oder indirekte Werbe-, 

Verkaufs- oder Vermittlertätigkeit für 

Waren oder unternehmens- bezogene 

Dienstleistungen vorgenommen und 

keine Rechtsberatung durchgeführt 

wird. Eine konkrete Produktwerbung 

ist ausdrücklich untersagt. 

 

- Die Beratungsanbieter und Beratungs-

kräfte erklären ihr Einverständnis zur 

Veröffentlichung der Liste der zugelas-

senen Beratungsanbieter und Bera-

tungskräfte durch die für die Zulas-

sung zuständige Stelle der Länder. 

- Die Beratungskräfte verpflichten sich, 

die im Zusammenhang mit der Bera-

tung erhaltenen Informationen ver-

traulich zu behandeln. 

 

4. Versagung und Widerrufung der Zu-

lassung 

Die Zulassung als Beratungsanbieter/ Bera-

tungskraft ist insbesondere zu versagen oder 

zu widerrufen, wenn Tatsachen die Annahme 

rechtfertigen, dass 

- die Beratungskraft nicht die notwen-

dige fachliche Qualifikation oder die 

erforderliche Unabhängigkeit besitzt. 

- die Beratungskraft sich als nicht zuver-

lässig erwiesen hat. Beratungsanbie-

ter/ Beratungskräfte sind als nicht zu-

verlässig zu beurteilen, wenn sie durch 

ihr Verhalten mit an Sicherheit gren-

zender Wahrscheinlichkeit den Tatbe-

stand des (versuchten) Subventionsbe-

truges gemäß § 264 des Strafgesetzbu-

ches begangen haben. 

 

5. Die für die Zulassung zuständige 

Stelle wird von den Bundesländern 

benannt. 

 

6. Die Zulassungsstellen der Bundeslän-

der veröffentlichen regelmäßig die 

Liste der in ihrem Zuständigkeitsbe-

reich anerkannten Beratungsanbieter 

und Beratungskräfte. 
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